
 Zusammenfassung: 
Anwendbarkeit von Leitwerten 
zur Beurteilung materialbürtiger 
Stoffe im Trinkwasser

Wenn das Trinkwasser durch einen ma-
terialbürtigen Stoff verunreinigt ist, für 
den die Trinkwasserverordnung keinen 
Grenzwert enthält, und das Gesundheits-
amt – etwa im Rahmen von § 9 Absatz 7 
oder § 20 Absatz 1 TrinkwV 2001– zu be-
werten hat, ob die Verunreinigung eine 
Schädigung der menschlichen Gesundheit 
nach § 6 Absatz 1 TrinkwV 2001 besorgen 
lässt, dann kann es hierfür die Leitwerte 
für materialbürtige Kontaminanten nach 
den Leitlinien und Bewertungsgrundla-
gen des Umweltbundesamtes (UBA) he-
ranziehen. Die Leitwerte für materialbür-
tige Kontaminanten [in den UBA-Leitli-
nien zur hygienischen Beurteilung von 
organischen Materialien im Kontakt mit 
Trinkwasser bisher als DWPLL (Drinking 
Water Positive List Limit)-Werte bezeich-
net] sind humantoxikologisch abgeleite-
te provisorische Trinkwasserhöchstwer-
te für materialbürtige Stoffe. In den Leit-
linien des Umweltbundesamtes zur hygie-
nischen Beurteilung von organischen Ma-
terialien im Kontakt mit Trinkwasser die-
nen sie zur Definition einer im Prüfsys-
tem als akzeptabel zu bewertenden Stoff-
migration zu dem in der Leitlinie festge-
legten Zeitpunkt.

1  Zweck der Empfehlung

Die Empfehlung unterstützt die Gesund-
heitsämter bei der gesundheitlichen Be-
wertung von Kontaminationen des Trink-
wassers, die durch Werkstoffe und Mate-
rialien, die in Wasserversorgungsanlagen 
verbaut werden, verursacht worden sein 
könnten.

Zur Bewertung der Analyseergebnis-
se bei Kontaminationen, die auf eine Ver-
unreinigung des Rohwassers (z. B. durch 
Emissionen aus Altablagerungen) zurück-
gehen, ist die Empfehlung nicht vorgese-
hen.

2  Anzeichen für  
materialbürtige 
Kontaminationen 
des Trinkwassers

2.1  Anzeichen für metallene 
Verunreinigungen

Verunreinigungen des Trinkwassers, die 
durch metallene Werkstoffe verursacht 
sind, können teilweise anhand von Trü-
bung und Färbung (z. B. grün/blau durch 
Kupferverbindungen oder braun durch 
Rost aus Eisen) erkannt werden, und die 
Endabnehmer des Wassers beanstanden 
dies in der Regel auch.

Die häufigsten Kontaminanten, ver-
ursacht durch metallene Werkstoffe, sind 
Eisen, Kupfer, Blei und Nickel, die alle per 

Grenzwert in der Trinkwasserverordnung 
geregelt sind und deren Konzentratio-
nen einer entsprechenden Untersuchung 
des Trinkwassers auch entsprechend be-
stimmt werden.

2.2  Anzeichen für organische 
Verunreinigungen

Bei routinemäßigen oder umfassen-
den Trinkwasseruntersuchungen wer-
den Verunreinigungen des Trinkwassers 
durch Stoffe aus organischen Materialien 
häufig nicht erfasst, denn die Trinkwas-
serverordnung enthält nur wenige ent-
sprechende Parameter. Eher werden ma-
terialbürtige organische Kontaminatio-
nen bei der Verwendung des Trinkwas-
sers wahrgenommen. Insbesondere fallen 
plötzliche Beeinträchtigungen der Trink-
wasserqualität durch einen fremdartigen 
Geruch oder Geschmack auf, z. B. wäh-
rend oder nach baulichen Maßnahmen 
an der Trinkwasser-Installation. Dies ver-
unsichert die Endabnehmer entsprechend 
und lässt sie gesundheitliche Beeinträchti-
gungen befürchten.

Auch Sanierungsmaßnahmen der 
Trinkwasser-Installation (z. B. Beschich-
tungen zur Rohrinnensanierung) können 
zu solchen Befürchtungen führen, ins-
besondere wenn dabei nicht zertifizierte 
Verfahren zum Einsatz kommen.
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3  Ursachen materialbürtiger 
Kontaminationen

Materialbürtige Kontaminanten stammen 
selten aus dem Verteilungsnetz des Was-
serversorgers. Wahrscheinlichere Quel-
le ist die Trinkwasser-Installation von 
Wohnhäusern mit ihren viel höheren (un-
günstigeren) Oberflächen/Volumen-Ver-
hältnissen der Rohrleitungen, oft höheren 
Wassertemperaturen, längeren Stagna-
tionszeiten und vielfältigeren Materialien.

3.1  Ursachen metallener 
Kontaminationen

Als metallene Verunreinigungen des 
Trinkwassers treten hauptsächlich Blei, 
Kupfer, Nickel und Eisen auf. Blei kann 
aus noch vorhandenen Bleileitungen ins 
Trinkwasser gelangen. Aber auch bleihal-
tige Kupferlegierungen können Blei ins 
Trinkwasser abgeben. Erhöhte Kupfer-
konzentrationen sind in der Regel durch 
blanke Kupferrohre verursacht, wenn die 
Voraussetzungen für die Verwendung von 
Kupferrohren (s. DIN 50930-6) nicht er-
füllt sind. Nickel wird vor allem von ver-
chromten oder vernickelten Bauteilen ins 
Trinkwasser abgegeben. Erhöhte Eisen-
konzentrationen werden entweder durch 
verzinkte Stahlrohre verursacht, deren 
Zinkschicht (teilweise) verschwunden ist, 
oder durch gusseiserne Rohre des Wasser-
versorgers, in denen das Wasser zeitwei-
se stagniert.

3.2  Ursachen organischer 
Kontaminationen

In Wasserversorgungsanlagen werden im-
mer häufiger vielfältige organische Mate-
rialien verbaut. Den Hauptanteil stellen 
die Kunststoffmaterialien für Rohrleitun-
gen. Darüber hinaus sind Elastomerma-
terialien (Gummi, Silikone, thermoplas-
tische Elastomere) für Dichtungen und 
Schläuche unverzichtbar und kommen 
in Trinkwasser-Installationen besonders 
häufig vor. Daneben finden andere Ma-
terialien wie Epoxidharze, Polyurethane, 
Polyacrylate und Polyester in Form von 
Beschichtungen oder als Klebstoffe und 
Dichtungsmittel in Behältern, Rohrleitun-
gen oder kleinen Bauteilen für Trinkwas-
ser-Installationen Verwendung. Auch Sa-

nitärarmaturen, Fittinge, Absperrschieber 
und andere sog. Ausrüstungsgegenstände 
für Wasserversorgungsanlagen enthalten 
organische Materialien in unterschiedli-
chen Anteilen.

Organische Materialien bestehen aus 
Polymermolekülen, die sich wegen ihrer 
Größe und oft hydrophoben Eigenschaf-
ten nicht im Wasser lösen. Polymerma-
terialien können jedoch Restmonome-
re und andere Ausgangsstoffe enthalten, 
die in das Trinkwasser übergehen kön-
nen. Insbesondere werden den Polyme-
ren Additive zugesetzt, die die techni-
sche Eigenschaften, wie Verarbeitbarkeit 
oder Langzeitstabilität, gewährleisten sol-
len. Die wichtigsten und am häufigsten 
eingesetzten Additive sind Stabilisato-
ren gegen thermischen oder durch UV-
Licht induzierten Molekülkettenabbau. 
Die Stabilisatoren werden im Laufe des 
„Lebens“ eines Kunststoffproduktes ver-
braucht, indem sie sich zersetzen und da-
durch die Polymerketten stabilisieren. Da-
bei entstehen auch Zersetzungsprodukte, 
die als freie Moleküle im Polymer verblei-
ben. Manche Zersetzungsprodukte sind 
ausreichend wasserlöslich und können in 
das Trinkwasser übergehen.

Polyzyklische aromatische Kohlen-
wasserstoffe (PAK) oder Benzo(a)pyren 
(BaP) sind Parameter der Trinkwasser-
verordnung. Diese Stoffe können Konta-
minanten des Rohwassers sein, sie kön-
nen aber auch aus sehr alten Wasserlei-
tungen aus Stahl, Gusseisen oder schwar-
zem Eisen, die früher mit Teer oder Bi-
tumen unklarer Herkunft oder Qualität 
korrosionsgeschützt wurden, ins Trink-
wasser abgegeben werden. Im Vertei-
lungsnetz der Wasserversorger werden 
derartige Rohrleitungen seit Jahrzehnten 
nach und nach durch einwandfreie Lei-
tungen ersetzt. Aber auch in Kleinanla-
gen zur Eigenversorgung (nach § 3 Nr. 2 
Buchstabe  c Trinkwasserverordnung) 
können derart beschichtete Rohre noch 
vorhanden sein.

Aufgrund der großen Vielfalt der mög-
licherweise in Bauteilen aus Kunststoff 
verwendeten Ausgangsstoffe und der häu-
fig fehlenden Dokumentation über die in 
der Installation verwendeten Bauteile ist 
es in der Regel schwierig, beim Auftre-
ten einer Beeinträchtigung der Trinkwas-
serqualität, z. B. durch auffälligen Geruch 

oder Geschmack, gezielt diejenigen Stoffe 
anzugeben, auf die das Trinkwasser unter-
sucht werden sollte.

Geruch und Geschmack des Trinkwas-
sers können auch dadurch beeinträchtigt 
sein, dass das eventuell vorhandene Des-
infektionsmittel Chlor mit Migrations-
stoffen reagiert hat. Auch in diesem Fall 
ist es schwierig, konkrete Stoffe zu benen-
nen, die im Wasser untersucht werden 
sollten, um die Ursache der organolepti-
schen Veränderung zu bestimmen.

4  Anforderungen an 
Materialien und Werkstoffe 
im Kontakt mit Trinkwasser

4.1  Leitlinien/Bewertungsgrundla-
gen des Umweltbundesamtes

Das Umweltbundesamt veröffentlichte in 
der Vergangenheit Leitlinien und Emp-
fehlungen1, die die allgemeinen Anfor-
derungen an Materialien im Kontakt mit 
Trinkwasser des § 17 der Trinkwasserver-
ordnung konkretisierten. Mit der Ände-
rung der Trinkwasserverordnung vom 
05.12.2012 erhielt das Umweltbundesamt 
die Aufgabe, verbindliche Bewertungs-
grundlagen für Materialien im Kontakt 
mit Trinkwasser festzulegen. Die Einhal-
tung dieser Anforderungen – sowohl der 
momentan noch gültigen Leitlinien als 
auch der neuen Bewertungsgrundlagen 
– kann durch ein Zertifikat eines für den 
Trinkwasserbereich akkreditierten Zerti-
fizierers bestätigt werden. In diesem Fall 
ist davon auszugehen, dass die entspre-
chenden Produkte in Ordnung sind.

4.2  Toxikologisch begründete 
Leitwerte in den 
Leitlinien des UBA

Zur hygienischen Beurteilung von organi-
schen Materialien im Kontakt mit Trink-
wasser verwenden sowohl die Leitlinien 
als auch die künftigen Bewertungsgrund-
lagen des UBA toxikologisch begründe-
te Leitwerte, anhand derer die Stoffabga-
be der Produkte aus dem jeweiligen Ma-
terial an das Prüfwasser, in Abhängigkeit 
von der Rezeptur des Herstellers, zu be-

1 http://www.umweltbundesamt.de/wasser/
themen/trinkwasser/verteilung.htm.
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urteilen ist. In den Leitlinien heißen die-
se Leitwerte bisher Drinking Water Pos-
itive List Limit =  DWPLL-Werte. Sie fin-
den sich in den Positivlisten der einzel-
nen Leitlinien.

Voraussetzung für die Aufnahme 
eines Stoffes in die Positivliste einer Leit-
linie ist seine vollständige humantoxiko-
logische Bewertbarkeit und Bewertung. 
Die auf letzterer basierenden gesundheit-
lichen Leitwerte repräsentieren in der 
Regel 10 % der lebenslang gesundheitlich 
duldbaren Belastung und stellen dadurch 
sicher, dass selbst nach lebenslanger tägli-
cher Aufnahme der Substanz bis zur Hö-
he ihres Leitwertes eine Schädigung der 
menschlichen Gesundheit nicht zu besor-
gen wäre.

Für einige Materialien sind in den Leit-
linien weitere Leitwerte als „Zusatzanfor-
derungen“ festgelegt. Solche Zusatzan-
forderungen begrenzen Stoffe oder Stoff-
gruppen, die als Reaktionsnebenproduk-
te oder Abbauprodukte im organischen 
Material vorliegen und als solche in das 
Trinkwasser übergehen können. Die Ein-
haltung dieser zusätzlichen Parameter ist 
für die Bestätigung, dass ein Produkt die 
Anforderungen der Leitlinien bzw. Be-
wertungsgrundlagen erfüllt, unabhängig 
von der Rezeptur materialspezifisch (or-
ganische Beschichtungen, Elastomere) zu 
überprüfen.

4.3  Begründung der Leitwerte 
in den Leitlinien/
Bewertungsgrundlagen

Die meisten der in den Leitlinien geliste- 
ten Stoffe wurden vom CEF Panel der eu- 
ropäischen Lebensmittelbehörde EFSA 
(früher SCF) für Kunststoffe im Lebens-
mittelkontakt (Verpackungsmaterialien) 
bewertet. Die Bewertungsvorschläge der 
EFSA führen zur Aufnahme der bewer-
teten Stoffe in die Positivliste der Verord-
nung (EU) Nr. 10/2011. Falls der Stoff eine 
Migrationsbeschränkung als „Specific mi-
gration limits“ (SML) erhält, stellt dieser 
ein Grenzwerte für materialbürtige Stoffe 
in Lebensmitteln dar. Dabei gilt die Kon-
vention, dass 1 kg Lebensmittel in 6 dm2 
verpackt wird und die tägliche Aufnahme 
eines so verpackten Lebensmittels maxi-
mal 1 kg beträgt. Für die Ableitung von 
Trinkwasser-Leitwerten aus den SML-

Werten werden diese durch 20 l/kg divi-
diert. Dieser Divisor ergibt sich aus der 
Annahme, dass eine Person pro Tag nicht 
mehr als 2 l Trinkwasser aufnimmt; mit 
der darin enthaltenen Konzentration des 
Stoffes soll sie maximal 10 % (= Allokati- 
on) der unbedenklichen Gesamtaufnah-
me eines Stoffes pro Tag ausschöpfen, da 
weitere Belastungen mit diesem Stoff aus 
anderen Quellen (z. B. aus Lebensmitteln) 
hinzukommen können.

In bestimmten Fällen sind auch kan-
zerogene oder mutagene Stoffe als Aus-
gangsstoffe (z.  B. Monomere) für die 
Herstellung von organischen Materiali-
en akzeptiert, wenn diese ein toxikolo-
gisches Zulassungsverfahren für Lebens-
mittelkontaktmaterialien durchlaufen 
haben. Der Restgehalt im Polymer wur-
de für kanzerogene Stoffe in Form eines 
QM-Wertes2 festgelegt und soll möglichst 
niedrig sein, damit diese Stoffe nicht ins 
Lebensmittel oder in das Trinkwasser mi-
grieren können. Für kanzerogene Stof-
fe wurde der SML-Wert mit „nicht nach-
weisbar“ festgelegt. Der Trinkwasser-Leit-
wert für diese Substanzen, wenn für sie 
keine Grenzwerte der Trinkwasserverord-
nung (wie für Vinylchlorid, Epichlorhyd-
rin oder Acrylamid) festgelegt sind, rich-
tet sich nach der angenommenen Nach-
weisgrenze von 0,1 µg/l.

5  Vorgehen zur Bestimmung 
und Bewertung 
materialbürtiger 
Kontaminationen 
des Trinkwassers

Bei einem Verdacht einer materialbürti-
gen Kontamination sollte, soweit möglich, 
überprüft werden, ob für die verbauten 
Produkte der Trinkwasserinstallation Be-
stätigungen der trinkwasserhygienischen 
Eignung (Zertifikate oder Prüfzeugnisse) 
vorliegen. Besonders bei älteren Anlagen 
fehlen häufig entsprechende Dokumente 
oder überhaupt eine Übersicht der Trink-
wasserinstallation mit den darin verbau-
ten Produkten.

2 Bezeichnung für den maximalen Restgehalt 
im Endprodukt (limit on the residual quantity 
left in the finished material or article).

5.1  Bestimmung und Bewertung 
metallener Kontaminationen

Liegt ein Verdachtsfall vor, dass eine ma-
terialbürtige metallene Kontamination im 
Trinkwasser einer bestimmten Entnahme-
stelle vorliegt (z. B. Blei), kann dieser Ver-
dacht durch eine Probennahme mit einem 
geeigneten Analysenverfahren überprüft 
werden. Hierzu sollte eine gestaffelte Pro-
bennahme entsprechend der UBA-Emp-
fehlung „Beurteilung der Trinkwasser-
qualität hinsichtlich der Parameter Blei, 
Kupfer und Nickel“ erfolgen, in der auch 
die Bewertung beschrieben ist. Die dort 
beschriebene Probennahme und die Be-
wertung können auch für andere metalle-
ne Verunreinigungen (z. B. Antimon oder 
Arsen) unter Berücksichtigung der jewei-
ligen Grenzwerte der Trinkwasserverord-
nung angewendet werden. Zur Beurteilung 
von Kontaminationen mit Elementen, die 
nicht mit einem Grenzwert der Trinkwas-
serverordnung belegt sind, können – so-
fern vorhanden – Trinkwasser-Leitwer-
te der WHO oder Leitwerte des Umwelt-
bundesamtes herangezogen werden.

5.2  Bestimmung und Bewertung 
organischer Kontaminationen

Im Falle einer Beeinträchtigung des Ge-
ruchs oder Geschmacks des Trinkwassers, 
die durch organische Stoffe verursacht ist, 
sollte auch geprüft werden, ob eine mik-
robielle Verunreinigung vorliegt. Diese 
kann ebenfalls zu olfaktorischen Quali-
tätsbeeinträchtigungen des Trinkwassers 
führen. Wie oben bereits erwähnt, wird 
in der Regel eine Vermutung über ein-
zelne für den festgestellten Geruch oder 
Geschmack verantwortliche material-
bürtige Substanzen kaum möglich sein 
(da die Rezepturen der verbauten orga-
nischen Materialien selten zur Verfügung 
stehen); eine solche Hypothese wäre aber 
Voraussetzung für eine gezielte Einzel-
stoffanalytik. Hinweise auf die Kontami-
nanten kann ein GC-MS-Screening-Ver-
fahren liefern, mit dem sichergestellt ist, 
dass ein breites Spektrum der leicht flüch-
tigen Substanzen (zu denen Geruchs- und 
Geschmacksstoffe häufig zählen) erfasst 
wird. Sollten organische Beschichtun-
gen als Ursache der Beeinträchtigung des 
Trinkwassers vermutet werden, kann das 
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Trinkwasser auf die in der Beschichtungs-
leitlinie aufgeführten Zusatzanforderun-
gen (z. B. primäre aromatische Amine, 
Bisphenol-A, Bisphenol A/F-diglycidyl-
ether und seine Hydrolyse- und Chlorad-
dukte) untersucht werden.

Die Probennahme von Kaltwasser zur 
Untersuchung von organischen Stoffen 
sollte – wie die für Metalle – als gestaffelte 
Stagnationsprobe entsprechend der UBA-
Empfehlung „Beurteilung der Trinkwas-
serqualität hinsichtlich der Parameter 
Blei, Kupfer und Nickel“ erfolgen. Für die 
Probennahme sind in diesem Fall jedoch 
Glasflaschen zu verwenden.

Sollte eine Probennahme für Warm-
wasser vorgesehen werden, ist hierfür 
die Art der Warmwasserverteilung zu be-
rücksichtigen. Grundsätzlich ist darauf 
zu achten, dass die Probennahme die ört-
lichen technischen Gegebenheiten und 
Nutzungsbedingungen zutreffend abbil-
det. Bei einer zentralen Warmwasserer-
zeugung, die mit einer Zirkulationsleitung 
ausgestattet ist, reicht eine Probennahme 
aus, nachdem etwas Wasser abgelaufen ist. 
In anderen Fällen sollte eine für die örtli-
chen Gegebenheiten spezifische Proben-
nahme durchgeführt werden.

Sollten bestimmte materialbürtige or-
ganische Stoffe im Trinkwasser identi-
fiziert werden, für die in den UBA-Leit-
linien und in den zukünftigen Bewer-
tungsgrundlagen des UBA Leitwerte für 
materialbürtige Kontaminanten (bislang 
„DWPLL-Werte“) festgelegt sind, können 
diese Werte für die gesundheitliche Be-
wertung der ermittelten Konzentrationen 
herangezogen werden.

5.3  Vorgehen bei 
Neuinstallationen

Bei Neuinstallationen ist es akzeptabel, 
dass nicht sofort alle Anforderungen ein-
gehalten werden. Bei metallenen Werk-
stoffen wird akzeptiert, dass die Ausbil-
dung einer schützenden Deckschicht bis 
zu 16 Wochen in Anspruch nimmt. Bei or-
ganischen Materialien sollten spätestens 
nach 4 Wochen alle Anforderungen (auch 
an den Geruchsschwellenwert) eingehal-
ten werden. Bis dahin sollten die Konzen-
trationen im Trinkwasser den 10-fachen 
Leitwert der UBA-Leitlinien nicht über-
schreiten.
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